










Beiblatt 

I. B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 

 

 

Der Stadtrat beschließt, auch Bewohnern des Festlandes mit Hauptwohnsitz für die Jahre 

2020 / 2021 gegebenenfalls mehr als nur ein kennzeichenbezogenes Sonderparkrecht bzw. 

nur eine Ausnahmegenehmigung pro Haushalt zum Preis von 30 € zu gewähren. 

 

Der Anspruch von Bewohnerparkrechten auf der Insel und auf dem Festland wird künftig von 

folgenden Voraussetzungen abhängig gemacht: 

 

 Der Antragsteller muss Bewohner der betreffenden 

Parkraumbewirtschaftungszone und dort amtlich mit Hauptwohnsitz gemeldet 

sein. 

 Der Bewohner darf nicht über einen eigenen Stellplatz oder eine Garage 

verfügen. 

Pro Person, die über ein Auto verfügt, wird nur eine kennzeichenbezogene 

Bewohnerparkkarte ausgegeben. 

 Bei Antragstellung ist der Personalausweis (Überprüfung der Adresse) sowie 

der Kfz-Schein vorzulegen. Falls der Kfz-Schein nicht auf den Antragsteller 

ausgestellt ist, muss dieser eine Bescheinigung des Kfz-Besitzers vorlegen, 

dass ihm das Kfz zur überwiegenden Nutzung  überlassen wird. 

 Der Antragsteller muss bei Erhalt der Bewohnerkarte eine Belehrung 

unterschreiben, dass er über verschiedene Aspekte in Bezug auf die 

Bewohnerparkkarte / Ausnahmegenehmigung  unterrichtet wurde (z.B. dass 

kein Individualparkplatz angeboten werden kann, er eine Versicherung abgeben 

muss, dass der Antragsteller keine/n Garage/Stellplatz besitzt, eine 

Überbelegung der Parkraumbewirtschaftungszone möglich ist, keine Rückgabe 

der Karte bei Wegzug bzw. keine Rückerstattung der Verwaltungsgebühr 

möglich ist). 

 Es werden mehr Bewohnerkarten ausgegeben als Plätze vorhanden sind. In 

den Zonen ist die Belegung insgesamt ohne Limitierung freigegeben. 

 


